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  Anhörung Verkaufsoffene Sonntag in 2025 – Leverkusen-Schlebusch Opladen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Industrie- und Handelskammer zu Köln unterstützt grundsätzlich die beiden gestellten Antrag der 

jeweiligen Werbegemeinschaften, um je vier verkaufsoffene Sonntag 2025 zu ermöglichen. 

 

Durch die Novellierung des Ladenöffnungsgesetzes (LÖG) NRW im März 2018 hat der Landesgesetz-

geber neue Handlungsspielräume zur Rechtfertigung von verkaufsoffenen Sonntagen eingeführt. Die 

wesentliche Neuerung des § 6 Abs. 1 LÖG NRW besteht darin, dass eine Sonntagsöffnung nicht mehr 

von einem Anlassbezug abhängig ist. Der Gesetzgeber lässt eine Ladenöffnung an Sonn- und Feier-

tagen zu, wenn hierfür ein öffentliches Interesse besteht. Die Sachgründe, die ein öffentliches Interes-

se begründen können, hat der Gesetzgeber dabei in § 6 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 5 LÖG NRW definiert.  

 

Wir plädieren ausdrücklich dafür, die neu geschaffenen gesetzlichen Möglichkeiten zur Rechtfertigung 

von Sonntagsöffnungen voll auszuschöpfen. Eine Kumulation von Sachgründen intensiviert nach 

Auffassung des Landesgesetzgebers das öffentliche Interesse, sodass die Anforderungen an die 

jeweiligen Veranstaltungen sinken. Hilfestellungen hierfür enthält die vom Ministerium für Wirtschaft, 

Innovation, Digitalisierung und Energie (MWIDE) veröffentlichte „Anwendungshilfe für die Kommunen 

und den Handel im Umgang mit dem neugefassten § 6 LÖG NRW“. 

 

In dem uns vorliegenden Schreiben der Verwaltung vom 04.06.2024 wird auf diese Änderung 

abgezielt. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir, die Sachgründe Nr. 2 - 4 LÖG (§ 6 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 

bis 4 LÖG NRW) einzeln in der Ratsvorlage heranzuziehen und zu prüfen. Dabei ist allerdings darauf 

zu achten, dass nicht das bloße Umsatzinteresse der Verkaufsstelleninhaber und das alltägliche 

Erwerbsinteresse potenzieller Käufer vorliegen. Die Gründe Nr. 2 - 4 sollten ausreichend konkret auf 

den jeweiligen Einzelfall bezogen werden (vgl. OVG NRW vom 27.04.2018 (4 B 571/18), OVG NRW 

vom 04.05.2018 (4 B 590/18) oder VG Arnsberg vom 27.04.2018 (1 L 714/18)). So verlangt die 

Rechtsprechung konkrete Angaben zu Charakter (Programm) und Größe (Besucherzahlen). In dem 
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Antrag wird dargelegt, dass die Veranstaltung in ihrer öffentlichen Wirkung eine entsprechend große 

Zahl von Besuchern gegenüber der typisch werktäglichen Geschäftigkeit anzieht und damit im 

Vordergrund steht. Die Ladenöffnung erscheint damit jeweils als bloßer Annex.  

 

Belege zu Leerständen, der Veränderung von Passantenfrequenzen, dem Rückgang von 

Einzelhandelsflächen und Einzelhandelsbetrieben sowie eine Veränderung des 

Einzelhandelsangebotes tragen auch dazu bei, eine Ladenöffnung zuzulassen.  

 

Wir sind grundsätzlich der Auffassung, dass eine Sonntagsöffnung ein probates Instrument der Ein-

zelhandelsförderung ist. Dem Antrag stimmen wir zu. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Industrie- und Handelskammer zu Köln 

  

 

Gez. 

Katarina Matesic 

Wirtschaft und Politik Geschäftsstelle Oberberg 

 


